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Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Luckenwalde 

 
 

Beschlüsse der 16. ordentlichen öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde vom 12. April 2016 

 
Öffentlicher Teil 
 
Drucksachennummer: B-6172/2016 
Titel: Entwurfs- und Ausbaubeschluss des Gehweges in der Jänickendorfer Straße 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: die Erneuerung des Gehweges Jänickendorfer 
Straße im Abschnitt Dammstraße bis Flämingstraße (stadtauswärts links) gemäß dem Standard der 
Entwurfsplanung vorzubereiten und durchzuführen. Die Verwaltung wird mit der weiteren Planung, 
Vorbereitung und Durchführung der Baumaßnahme beauftragt.  
 
Drucksachennummer: B-6173/2016 
Titel: Entwurfs- und Ausbaubeschluss Erneuerung des Gehweges in der Schützenstraße 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: die Erneuerung des Gehweges in der 
Schützenstraße im Abschnitt Lindenstraße bis Nuthebrücke Trebbiner Tor gemäß dem Standard der 
Entwurfsplanung vorzubereiten und durchzuführen. Die Verwaltung wird mit der weiteren Planung, 
Vorbereitung und Durchführung der Baumaßnahme beauftragt.  
 
Drucksachennummer: B-6174/2016 
Titel: Zuwendungen an gemeinnützige Verbände, Vereine und soziale Organisationen für das Jahr 
2016 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Vergabe der finanziellen Zuwendungen gemäß 
Förderrichtlinie zur Unterstützung gemeinnütziger Verbände, Vereine und sozialer Organisationen 
der Stadt Luckenwalde vom 18.06.11 entsprechend der Anlage (zur Beschlussvorlage) für das Jahr 
2016. 
 
Drucksachennummer: B-6176/2016 
Titel: Barrierefreiheit Gemeindehaus Frankenfelde 
- Beschlussvorschlag abgelehnt 
 
Drucksachennummer: B-6177/2016 
Titel: Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 39/2015 Kolzenburg Kirchsteig 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 

1. Die Auswertung der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wird gebilligt (Anlage 1 zur Beschlussvorlage). 

2. Die Auswertung der Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wird gebilligt 
(Anlage 2 zur Beschlussvorlage) 

3. Der Entwurf des Bebauungsplanes (Anlage 3 zur Beschlussvorlage) und die Begründung 
(Anlage 4 zur Beschlussvorlage) werden in der vorliegenden Fassung (Stand Februar 2016) 
gebilligt. 

4. Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung werden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt, gleichzeitig werden die betroffenen 
Behörden und Träger öffentlicher Belange erneut beteiligt.  

 
Drucksachennummer: B-6178/2016 
Titel: Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 41/2016 Bahnhofsumfeld I - 1. Änderung 
nördliches Gaswerksgelände 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:  
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Für die Flurstücke der Gemarkung Luckenwalde, Flur 6, Flurstücksnummern 254, 255, 256, 257  
sowie für Teilflächen der angrenzenden Straßenverkehrsflächen der Brandenburger Straße und der 
Dessauer Straße (bis zu deren Mitte) wird der Bebauungsplan Nr. 41/2016 „Bahnhofsumfeld I – 1. 
Änderung nördliches Gaswerksgelände“ aufgestellt. 
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB aufgestellt. 
Daher kann gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 BauGB von einer Unterrichtung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB abgesehen werden. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt sein kann, werden im Rahmen eines Scoping-Verfahrens beteiligt. 
Auf der Basis der im Scoping-Verfahren ermittelten Belange wird ein Entwurf erarbeitet. 
 
Drucksachennummer: B-6181/2016/1 
Titel: Änderung Ergänzende Bestimmungen Wasserversorgung 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: Die Neufassung der Ergänzenden Bestimmungen 
der Stadt Luckenwalde zu der Verordnung über die allgemeinen Bedingungen für die Versorgung 
mit Wasser (AVBWasserV) sowie die dazugehörige Kostenerstattungsregelung. (Veröffentlichung 
siehe dieses Amtsblatt) 
 
Drucksachennummer: B-6185/2016 
Titel: Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: die in der Anlage 1 dieser Beschlussvorlage 
beigefügte Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde. 
 
Drucksachennummer: A-6015/2016 
Titel: "Macht alle mit! Energiesparen an Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen" 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass aktive Maßnahmen zur Energieeinsparung an 
Luckenwalder Schulen, in Betracht kommen auch Kitas und Jugendfreizeiteinrichtungen durch die 
Stadt Luckenwalde unterstützt werden.  
Die Umsetzung soll mit Unterstützung des UfU (Unabhängiges Institut für Umweltfragen) Berlin oder 
einer anderen Institution erfolgen. Die Teilnahme an dem Programm ist für Luckenwalder 
Einrichtungen freiwillig und sollte idealerweise mit dem kommenden Schuljahr starten.  
Die Erstattung wird auf 50 Prozent der eingesparten Energiekosten über den Zeitraum von einem 
Jahr für die entsprechende Einrichtung festgesetzt. Weiteres regeln die zwischen Einrichtung und 
Einrichtungsträger zu treffenden Vereinbarungen.  
 
Drucksachennummer: A-6016/2016 
Titel: Hilfe beim dringendem Thema: Stundenausfall und Aufstockung der Lehrkräfte 
wurde von der CDU/FDP-Fraktion zurückgezogen. 
 
Nicht öffentlicher Teil 
 
Drucksachennummer: B-6175/2016 
Titel: Neubau Feuerwache Luckenwalde - Vergabe der Bauleistung Los 31 Landschaftsbauarbeiten 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: den Auftrag zum Bauvorhaben Neubau Feuerwache 
Luckenwalde – Landschaftsbauarbeiten an die Firma TLW, Tief- und Leitungsbau GmbH 
Walddrehna, Hauptstraße 34 in 15926 Heideblick zu vergeben.  
 
Drucksachennummer: B-6180/2016 
Titel: Veränderung der Konditionen des Gesellschafterdarlehens 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:  
Das Gesellschafterdarlehen an DIE LUCKENWALDER wird ab 01.04.2016 zu geänderten 
Konditionen gewährt. 
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Luckenwalde, 19.04.2016 
 
i. A. Sonja Dirauf 
Amt Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice 
 

 
 
 

Ergänzende Bestimmungen der Stadt Luckenwalde zu der Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB WasserV) 

 
In Ausfüllung der vorstehenden Verordnung (AVB WasserV) gelten die "Ergänzenden 
Bestimmungen der Stadt Luckenwalde" und die jeweils gültigen Preise und Preisregelungen (gültig 
ab 01.05.2016) 
 
Inhalt: 
 
Allgemeines 
1.   Vertragsabschluss 
2.   Antrag auf Wasserversorgung 
3.   Bedarfsdeckung 
4.   Grundstücksbenutzung 
5.   Baukostenzuschuss 
6.   Hausanschluss 
6.1   Hausanschlusskosten 
7.   Messeinrichtung an der Grundstücksgrenze 
8.   Kundenanlage 
9.   Inbetriebsetzung der Kundenanlage 
10.  Betrieb, Erweiterung und Änderung von Kundenanlagen 
11. Zutrittsrecht 
12. Technische Anschlussbedingungen 
13.  Messung 
13.1  Kosten für die Auswechslung beschädigter Wasserzähler 
13.2  Winterausbau Wasserzähler 
13.3 Veränderung der Größe der Messeinrichtung 
14.  Nachprüfung der Messeinrichtung 
15.  Wasserabgabe für Bau- und sonstige Zwecke 
16.  Zahlungsverzug, Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung 
16.1  Kosten für Einstellung und Wiederaufnahme 
17.  Ablesung und Abrechnung 
18.  Laufzeit des Versorgungsvertrages,  Kündigung 
19.  Gerichtsstand 
20.Kostenerstattung durch Anschlussnehmer 
21.  Preise 
22.  Umsatzsteuer 
23. Änderungen 
 
Allgemeines 
 
(1) Die Stadt Luckenwalde betreibt die Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung zur Versorgung 
der Grundstücke und der Bevölkerung im Gebiet der Stadt und der Gemeinde Nuthe – Urstromtal 
mit Trinkwasser und Brauchwasser. Sie bedient sich dazu der Nuthe Wasser und Abwasser GmbH 
(NUWAB) als Betriebsführungsgesellschaft. 
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Die Gemeinde Nuthe-Urstromtal hat der Stadt Luckenwalde vertraglich ihre Aufgabe der öffentlichen 
Wasserversorgung übertragen. 
 
1. Vertragsabschluss (zu § 2 AVB WasserV) 
 
(1) Die NUWAB liefert Wasser auf der Grundlage privat - rechtlicher Verträge nach Maßgabe der 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB WasserV) vom 
20.6.1980 (BGBl. I S. 750, 1067) zuletzt geändert durch Artikel 8 der Verordnung zur Neuregelung 
des gesetzlichen Messwesens und zur Anpassung an europäische Rechtsprechung vom 11. 
Dezember 2014 (BGBl. I S. 2010) sowie der nachfolgenden Ergänzenden Bedingen zu der AVB 
WasserV. Die NUWAB ist berechtigt, sämtliche Zutritts- und Überprüfungsrechte aus der AVB 
WasserV und den vorliegenden Ergänzenden Bedingungen auch im eigenen Namen geltend zu 
machen. 
 
(2) Der Vertrag wird mit dem Eigentümer des anzuschließenden Grundstückes abgeschlossen. In 
Ausnahmefällen kann der Vertrag auch mit dem Nutzungsberechtigten, z. B. Mieter, Pächter, 
Erbbauberechtigten, Nießbraucher abgeschlossen werden, wenn sich der Eigentümer zur Erfüllung 
des Vertrages mitverpflichtet. 
 
(3) Tritt an die Stelle eines Hauseigentümers eine Gemeinschaft von Wohnungseigentümern im 
Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, so wird der Versorgungsvertrag mit der Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer abgeschlossen. Jeder Wohnungseigentümer haftet als Gesamtschuldner. Die 
Wohnungseigentümergemeinschaft verpflichtet sich, den Verwalter oder eine andere Person zu 
bevollmächtigen, alle Rechtsgeschäfte, die sich aus dem Versorgungsvertrag ergeben, mit Wirkung 
für und gegen alle Wohnungseigentümer mit der NUWAB  abzuschließen und personelle 
Änderungen, die die Haftung der Wohnungseigentümer berühren, der NUWAB unverzüglich 
mitzuteilen. Wird ein Vertreter nicht benannt, so sind die an einen Wohnungseigentümer 
abgegebenen Erklärungen der NUWAB auch für die übrigen Eigentümer rechtswirksam. Das 
gleiche gilt, wenn das Eigentum an dem versorgten Grundstück mehreren Personen 
gemeinschaftlich zusteht (Gesamthandeigentum und Mieteigentum nach Bruchteilen). 
 
(4) Wohnt der Kunde nicht im Inland, so hat er einen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen. 
 
2. Antrag auf Wasserversorgung 
 
Der Antrag auf Wasserversorgung muss auf einem besonderen Vordruck bei der NUWAB gestellt 
werden. 
 
3. Bedarfsdeckung (zu § 3 AVB WasserV) 
 
Eine unmittelbare Verbindung zwischen der Eigenwasserversorgungsanlage und den Leitungen der 
öffentlichen Versorgung ist unzulässig. 
 
4. Grundstücksbenutzung (zu § 8 AVB WasserV) 
 
Von Kunden und Anschlussnehmern, die Grundstückseigentümer sind, sind in Bezug auf ihr 
Grundstück alle Maßnahmen zum Schutz der Leitungen, insbesondere das Anbringen und/oder 
Aufstellen von Hinweisschildern unentgeltlich zu dulden. 
 
5. Baukostenzuschuss (zu § 9 AVB WasserV) 
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(1) Der Anschlussnehmer zahlt der NUWAB bei Anschluss an das Leitungsnetz der NUWAB bzw. 
bei einer wesentlichen Erhöhung seiner Leistungsanforderung einen Zuschuss zu den Kosten der 
örtlichen Verteilungsanlagen (Baukostenzuschuss). 
(2) Der Baukostenzuschuss errechnet sich aus den Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung 
der örtlichen Verteilungsanlagen erforderlich sind. Die örtlichen Verteilungsanlagen sind z.B. die der 
Erschließung des Versorgungsbereiches dienenden Hauptleitungen, Versorgungsleitungen, 
Behälter, Armaturen, Druckerhöhungsanlagen und zugehörige Einrichtungen. 
(3) Der Versorgungsbereich richtet sich nach der versorgungsgerechten Ausbaukonzeption für die 
örtlichen Verteilungsanlagen. 
(4) Als angemessener Baukostenzuschuss für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen 
Verteilungsanlagen gilt ein Anteil von 70% dieser Kosten. Damit bemisst sich der vom 
Anschlussnehmer zu übernehmende Baukostenzuschuss wie folgt: 
BKZ (in EUR) = X/ 100* M*  K/ SM Es bedeuten: 
X:            Der von der NUWAB festzusetzende Prozentsatz (70%) 
K:           Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Herstellung der örtlichen Verteilungsanlagen 
gem. Abs. 2 
M:          Straßenfrontlänge des anzuschließenden Grundstücks 
S/M:     Summe der Straßenfrontlänge aller Grundstücke, die im betreffenden Versorgungsbereich 
an die Verteilungsanlagen angeschlossen werden können. 
 
(5) Bei Grundstücken, die an zwei oder mehreren öffentlichen Straßen angrenzen, gilt als 
Frontlänge die halbe Summe aller an öffentlichen Straßen angrenzenden Frontlängen des 
anzuschließenden Grundstücks. 
(6) Für jedes Grundstück wird die tatsächliche Straßenfrontlänge der Berechnung des 
Baukostenzuschusses zugrunde gelegt. 
Für Grundstücke mit einer Straßenfront kleiner 15 m wird der Berechnung des 
Baukostenzuschusses eine Mindeststraßenfrontlänge von 15 m zugrunde gelegt. 
(7) Der Anschlussnehmer zahlt einen weiteren Baukostenzuschuss, wenn er seine 
Leistungsanforderung wesentlich erhöht. Die Höhe des weiteren Baukostenzuschusses bemisst sich 
nach den Grundsätzen des Absatzes 4. 
(8) Der Baukostenzuschuss wird zwei Wochen nach Annahme des Angebotes oder, falls die 
erforderlichen Verteilungsanlagen später fertig werden, zu diesem Zeitpunkt, spätestens jedoch bei 
Fertigstellung des Hausanschlusses zugleich mit den Hausanschlusskosten fällig. 
(9) Von der Bezahlung des Baukostenzuschusses und der Hausanschlusskosten kann die 
Inbetriebsetzung der Kundenanlage abhängig gemacht werden. 
 
6. Hausanschluss (zu § 10 AVB WasserV) 
 
(1) Für jedes Grundstück kann ein eigener Anschluss an die Versorgungsleitung verlangt werden, 
wobei Abweichungen bei Vorliegen besonderer Gründe auf Antrag zulässig sind. 
Als Grundstück gilt ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung jeder zusammenhängende 
Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. Befinden sich auf dem Grundstück 
mehrere zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmte Gebäude, so kann die NUWAB für 
jedes dieser Gebäude, insbesondere dann, wenn ihnen eine eigene Hausnummer zugeteilt ist, die 
für Grundstücke maßgeblichen Bedingungen anwenden. 
(2) Beim Vorhandensein mehrerer Hausanschlussleitungen auf einem Grundstück dürfen die 
dazugehörenden Verbrauchsleitungen nur mit Genehmigung der NUWAB untereinander verbunden  
werden. In solchem Falle sind zur Sicherung der wasserwirtschaftlichen Anlagen gegen 
Gefährdungen z.B. rückflussverhindernde Armaturen oder Absperrorgane vom Anschlussnehmer 
auf seine Kosten in die Verbrauchsleitung einzubauen und instand zu halten. Die NUWAB hat das 
Recht, diese Sicherungsanlagen von Zeit zu Zeit zu überprüfen. 
(3) Der Anschlussnehmer erstattet der NUWAB die Kosten für die Erstellung des Hausanschlusses. 
Die Berechnung erfolgt nach Pauschalpreisen. Ferner erstattet der Anschlussnehmer der NUWAB  
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die Kosten für Veränderungen des Hausanschlusses, die durch Änderung oder Erweiterung seiner 
Anlage erforderlich oder aus anderen Gründen von ihm veranlasst werden. 
 (4) Eigentümer der seit dem Inkrafttreten dieser Ergänzenden Bestimmungen zur AVB WasserV 
neu hergestellten Hausanschlüsse ist die NUWAB. Damit ist die NUWAB zur Unterhaltung und 
Instandhaltung dieser gesamten Hausanschlussleitung auf ihre Kosten verpflichtet, ausgenommen 
sind die im § 18 Abs. 3 AVB WasserV vorgesehenen Fälle. 
Ab diesem Zeitpunkt gemäß Satz 1 besteht der Hausanschluss aus der Verbindung des 
Verteilungsnetzes mit der Kundenanlage. Er beginnt an der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes 
und endet mit der Hauptabsperrvorrichtung. 
Bei der Herstellung, Instandhaltung, Änderung und Auswechslung der Hausanschlussleitung wird 
die Einbaugarnitur für die Messeinrichtung eingebaut, die nach dem Wasserzähler in das Eigentum 
des Anschlussnehmers übergeht.  
 
Für bis zu diesem Zeitpunkt gemäß Satz 1 bereits bestehende Hausanschlüsse bleibt das Eigentum 
eines Kunden an Teilen dieses Hausanschlusses bestehen. Es gilt, dass in diesen Fällen der Kunde 
Eigentümer der Hausanschlussleitung von der Grundstücksgrenze bis zur Wasserzähleranlage 
einschließlich der in der Wasserzähleranlage befindlichen Anschlussverschraubungen, der 
Zwischenstücke und der Absperrventile, mit Ausnahme des Wasserzählers, ist. Der Wasserzähler 
selbst und alle Teile der Hausanschlussleitung vom Verteilungsnetz bis zur Grundstücksgrenze sind 
in diesem Fall Eigentum der NUWAB. 
 
Die NUWAB ist allein berechtigt, Arbeiten zur Instandhaltung, Änderung und Auswechslung von im 
Eigentum des Kunden stehenden Teilen der Hausanschlussleitung auszuführen oder in Auftrag zu 
geben. Dies gilt auch für die zu Lasten des Kunden gehende Beseitigung der von unbefugter Seite 
ausgeführten Veränderungen an der Hausanschlussleitung.  
 
Der Kunde ist berechtigt, das Eigentum an Teilen der Hausanschlussleitung unentgeltlich auf die 
NUWAB zu übertragen, die dieses Eigentum übernehmen wird. 
Sofern sich alle Rohrleitungen und Wasserzähler auf einem Grundstück befinden, das nicht im 
Eigentum des Kunden steht, fordert die NUWAB die Eintragung einer Grunddienstbarkeit.  
 
Die NUWAB behält sich vor zum hygienischen Schutz des Trinkwassers nicht mehr benutzte 
Hausanschlussleitungen nach einem Jahr von den in Betrieb befindlichen örtlichen 
Verteilungsanlagen zu trennen bzw. auf Kosten des Kunden zu spülen. In den Fällen der 
Abtrennung ist die NUWAB berechtigt, den Versorgungsvertrag zu kündigen.  
 
Der erneute Anschluss des von der Abtrennung des Hausanschlusses betroffenen Grundstücks an 
die Wasserversorgung stellt die Herstellung einer neuen Hausanschlussleitung dar. Der damit 
verbundene Aufwand geht zu Lasten des Kunden. 
Der Kunde hat Schäden am Hausanschluss unverzüglich der NUWAB zu melden. 
 
6.1. Hausanschlusskosten (Entgeltregelung) 
 
Die Herstellung des Hausanschlusses erfolgt ausschließlich durch die NUWAB.  
Die Kosten für die erstmalige Herstellung eines Hausanschlusses < /= DA 63 werden nach 
Pauschalpreisen berechnet. In diesen Pauschalen sind die Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im 
öffentlichen Bereich enthalten. Die Kosten für erforderliche Grundwasserabsenkungen, sowie die 
Kosten aufgrund aufwendiger verkehrsrechtlicher Anordnungen (z.B. Ampelanlagen, Umleitungen) 
werden zusätzlich zum Pauschalpreis in Rechnung gestellt. 
Die Rohrleitungsarbeiten zur Verlegung des Anschlusses und die Erdarbeiten auf dem Grundstück 
des Anschlussnehmers sind nicht in den Pauschalen enthalten. Diese Leistungen werden über 
Mehrlängenpreise abgerechnet. Die Schaffung der weiteren baulichen Voraussetzungen zur 
Herstellung der Hausanschlussleitung von der Grundstücksgrenze bis zum Wasserzähler, wie das  
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Aufnehmen und Wiederherstellen von Oberflächenbefestigungen und Bepflanzungen und das 
Herstellen von Wanddurchbrüchen obliegt dem Grundstückseigentümers. Sofern dieser die NUWAB 
mit diesen Leistungen beauftragt, werden sie mit den tatsächlichen Kosten in Rechnung gestellt. 
Die Kosten für Hausanschlüsse > DA 63 und für alle Hausanschlüsse, die im Zuge von Straßen- 
und Tiefbauarbeiten im Bereich des Grundstückes hergestellt oder verändert werden, werden nach 
tatsächlichem Aufwand berechnet.  
Die Herstellung des Hausanschlusses kann von einer Vorauszahlung (Vorkasse) für den Anschluss 
abhängig gemacht werden. 
 
7. Messeinrichtung an der Grundstücksgrenze (zu § 11 AVB WasserV) 
 
(1) Die Standorte der Wasserzähler, wie Wasserzählerschächte und -schränke sowie 
Hausanschlussräume müssen den Unfallverhütungsvorschriften, den Normvorschriften und den 
Musterblättern sowie den Vorschriften der NUWAB entsprechen. 
(2) Unverhältnismäßig lang im Sinne von § 11 Abs. 1 Ziff. 2 ist die Anschlussleitung dann, wenn sie 
auf dem Privatgrundstück eine Länge von 10 m überschreitet. 
 
8. Kundenanlage (zu § 12 AVB WasserV) 
 
Schäden innerhalb der Kundenanlage sind ohne Verzug zu beseitigen. Wenn durch Schäden an der 
Kundenanlage oder aus einem anderen Grund Wasser ungenutzt abläuft, hat der Kunde das durch 
die Messeinrichtung erfasste Wasser zu bezahlen. 
 
9. Inbetriebsetzung der Kundenanlage (zu § 13 AVB WasserV) 
 
Der Anschluss der Kundenanlage an das Verteilungsnetz und ihre Inbetriebsetzung ist 
ausschließlich der NUWAB vorbehalten.  
Trinkwasseranschlüsse, die im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen durch Dritte hergestellt 
wurden und bei denen im Zuge der Inbetriebsetzung eine nachträgliche Leitungsverlegung 
erforderlich ist, sind kostenpflichtig. 
 
10. Betrieb, Erweiterung und Änderung von Kundenanlagen (zu §15 AVB WasserV) 
 
(1) Maßnahmen des Kunden, wie z.B. Einbau von Druckerhöhungsanlagen oder Einbau von 
Nebenzählern (zur Messung von Wasser welches nicht in den öffentlichen Kanal eingeleitet wird) 
werden durch die NUWAB genehmigt. Nachteilige Auswirkungen auf die Leitungen der öffentlichen 
Versorgung dürfen nicht auftreten. 
(2) Die Bearbeitung einer Genehmigung und die Abnahme, einschließlich der Verplombung eines 
Nebenzählers erfolgt auf Antrag des Kunden und ist kostenpflichtig.  
(3) Die nach Pkt. 10.1. installierten Nebenzähler unterliegen den gültigen Eichbestimmungen und –
fristen. Die Einhaltung derselben und die damit verbundenen Kosten liegen in der Verantwortung 
des Kunden. 
 
11.  Zutrittsrecht (zu § 16 AVB WasserV) 
 
Der Kunde gestattet dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der NUWAB den Zutritt zu 
seinen  Räumen und zu den in § 11 genannten Einrichtungen, soweit dies für die Prüfung der 
technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach der AVB 
WasserV oder zur Ermittlung preisrechtlicher Bemessungsgrundlagen erforderlich ist. 
 
12. Technische Anschlussbedingungen (zu §17 AVB WasserV) 
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(1) Anschlussleitungen dürfen weder als Erdung- noch als Schutzleiter für Blitzschutzanlagen 
benutzt werden. 
(2) Ist ein Erdungsanschluss an der Anschlussleitung vorhanden und/oder die Wasserzähleranlage 
ist durch eine angebrachte metallische Leitung überbrückt, so muss auf Veranlassung und auf 
Kosten des Kunden durch einen eingetragenen Elektroinstallateur dieser Erdungsanschluss 
beseitigt werden. 
 
13. Messung  (zu § 18 AVB WasserV) 
 
(1) Der Kunde stellt für die Messeinrichtung einen geeigneten Platz zur Verfügung. 
(2) Die Messeinrichtung steht im Eigentum der NUWAB. Dies gilt auch für die ggf. am Ort des 
Einbaus der Wasserzähler eingesetzten Einrichtungen zur Messwertübertragung einschließlich der 
zugehörigen Messwertgeber. 
(3) Verlegungskosten nach § 18 Abs. 2 sind nach dem tatsächlichen Aufwand zu erstatten. 
(4) Der Kunde muss die Messeinrichtung vor allen schädlichen Einflüssen schützen, welche die 
Messung beeinflussen oder die hygienische Sicherheit der öffentlichen Trinkwasserversorgung 
gefährden können. 
(5) Soll der Wasserzähler in einem Wasserzählerschacht untergebracht werden, so ist dieser nach 
Vorgabe der NUWAB herzustellen. 
 
13.1. Kosten für Auswechslung beschädigter Wasserzähler 
 
Die Auswechslung der durch Frost oder schädliche Einflüsse zerstörten Hauswasserzähler ist 
kostenpflichtig. 
Es werden die Bearbeitungskosten sowie die Beschaffungskosten des Wasserzählers incl. Eichung 
in Rechnung gestellt. 
 
13.2. Winterausbau Wasserzähler 
 
Auf Kundenantrag erfolgt der Ausbau der Messeinrichtung. Der Ausbau, die Lagerung und der 
Wiedereinbau der Messeinrichtung sind kostenpflichtig. 
 
13.3.Veränderung der Größe der Messeinrichtung 
 
Die Größenveränderung ist zu beantragen, dazu sind die Antragsunterlagen der NUWAB zu 
verwenden. Der Antrag ist durch eine gelistete Fachfirma auszufüllen. Die Liste befindet sich bei der 
NUWAB. 
 
14. Nachprüfung der Messeinrichtung (zu § 19 AVB WasserV) 
 
(1) Der Kunde hat einen Antrag zur Nachprüfung der Messeinrichtung zu stellen bzw. die NUWAB 
mit dem Ausbau des zu beanstandenden Wasserzählers und den Einbau eines neuen 
Wasserzählers zu beauftragen. 
 (2) Ergibt die Nachprüfung des Wasserzählers durch die Eichbehörde, dass dieser innerhalb der 
Verkehrsfehlergrenze liegt, gehen die Kosten der Befundprüfung  zu Lasten des Antragstellers und 
werden nach der jeweils gültigen Gebührenordnung berechnet. Die Kosten des Ein- und Ausbaues, 
des Transportes und die Beschaffungskosten des Wasserzählers werden analog Pkt.13.1 
berechnet.  
 
15.14. Wasserabgabe für Bau- und sonstige Zwecke (zu § 22 AVB WasserV) 
 
(1) Standrohre mit geeichten Messeinrichtungen werden durch die NUWAB zu den im jeweils 
gültigen Preisblatt enthaltenen Konditionen vermietet. 
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(2) Der Mieter von Standrohren haftet sowohl für Schäden am Mietgegenstand als auch für 
Schäden, die durch Gebrauch des Standrohres an öffentlichen Hydranten, Leitungseinrichtungen 
und Hydrantenschächten, auch durch Verunreinigungen, der NUWAB oder Dritten entstehen. 
(3) Der Mieter darf das gemietete Standrohr nur für den beantragten Zweck und unter Beachtung 
der Bedienungsvorschriften verwenden. 
(4) Bei Verlust des Standrohres hat der Mieter vollen Ersatz zu leisten. 
(5) Die NUWAB verlangt, dass bei der Vermietung eine Sicherheit gestellt wird. Die Sicherheit wird 
nicht verzinst. 
(6) Die Weitergabe des Standrohres an Dritte ist dem Mieter grundsätzlich nicht gestattet. Geschieht 
dies dennoch, ist die NUWAB berechtigt, das Standrohr sofort einzuziehen. 
(7) Die Vermietung von Standrohren an Privatpersonen erfolgt nur, wenn der Auf- und Abbau der 
Standrohre durch Mitarbeiter der NUWAB erfolgt und die damit verbundenen Kosten im Voraus 
durch den Kunden erstattet werden. 
 
16. Zahlungsverzug, Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung (zu § 33 AVB WasserV) 
 
(1)Die Kosten aus Zahlungsverzug und aus einer erforderlich werdenden Einstellung der 
Versorgung, sowie für die erneute Inbetriebsetzung der Kundenanlage sind nach dem tatsächlichen 
Aufwand zu erstatten. 
 
(2)Werden Abschlagszahlungen oder Jahresabrechnungen nicht fristgerecht beglichen, ist die 
NUWAB berechtigt, Mahnentgelt gemäß Preisblatt zu erheben. 
 
16.1. Kosten für Einstellung und Wiederaufnahme 
 
Die Kosten für die Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung bei Zahlungsverzug trägt der 
Kunde. Gleiches gilt für die Kosten der dadurch bedingten Spülwassermengen.  
 
17. Ablesung und Abrechnung (zu § 24,25 AVB Wasser V) 
 
(1) Die Zählerablesung und Rechnungserteilung erfolgen grundsätzlich in jährlichen Zeitabständen. 
Die NUWAB erhebt 2 monatliche Abschläge. 
(2) Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund einer Ablesung am Ende des 
Abrechnungszeitraums unter Berücksichtigung der für den Wasserverbrauch in diesem Zeitraum 
abgebuchten bzw. gezahlten Abschläge. 
(3) Sind besondere Abrechnungen (z.B. bei Eigentümerwechsel) erforderlich, so trägt der Kunde die 
Kosten. 
 
18. Laufzeit des Versorgungsvertrages, Kündigung (zu § 32, 33 AVB WasserV) 
 
 (1) Der erneute Anschluss eines Grundstücks an die Wasserversorgung nach endgültiger 
Schließung eines Hausanschlusses erfordert die Herstellung einer neuen Hausanschlussleitung in 
den Fällen, bei denen durch Reparatur- und Sanierungsleistungen nicht mehr die Forderungen der 
anerkannten technischen Regeln eingehalten werden können.  
(2) Auf Verlangen des Kunden kann eine zeitweilige Absperrung des Anschlusses, unter Ausbau 
des Wasserzählers, vorgenommen werden. Das Vertragsverhältnis bleibt weiter bestehen, 
verbrauchsunabhängige Entgelte sind wie bisher weiter zu zahlen. Die Absperrung und 
Wiederinbetriebsetzung sowie die verbrauchten Spülwassermengen sind kostenpflichtig. 
 
19. Gerichtsstand (zu § 34 AVB WasserV) 
 
Gerichtsstand gemäß dieser Bestimmung ist Luckenwalde. 
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20. Kostenerstattung durch Anschlussnehmer 
 
Die zu erstattenden Kosten ergeben sich aus der gültigen Kostenerstattungsregelung der Stadt 
Luckenwalde. 
 
21. Preise 
 
(1) Für die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen werden Entgelte erhoben. Diese 
setzen sich aus einem Mengen- und einem Grundpreis zusammen. 
(2) Der Grundpreis wird nach der Größe des Wasserzählers gestaffelt erhoben. 
(3) Der Mengenpreis wird je Kubikmeter geliefertem Wasser erhoben. 
(4) Die Höhe der Grund- und Mengenpreise ergibt sich aus dem jeweils gültigen Preisblatt der Stadt 
Luckenwalde für die Wasserversorgung. 
 
22. Umsatzsteuer 
 
Zu den Entgelten, die der Kunde nach der Verordnung über die Allgemeinen Bedingungen für die 
Versorgung mit Wasser und diesen ergänzenden Bestimmungen zu zahlen hat, tritt die 
Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich bestimmten Höhe hinzu. 
 
23.21. Änderungen 
 
Diese ergänzenden Bestimmungen und die Tarifpreise können durch die Stadt Luckenwalde mit 
Wirkung für alle Kunden geändert oder ergänzt werden. Jede Änderung und Ergänzung ist öffentlich 
bekannt zu machen. Mit der öffentlichen Bekanntmachung gelten Sie als jedem Kunden 
zugegangen. Sie werden Vertragsinhalt, sofern der Kunde das Vertragsverhältnis nicht nach § 32 
AVB WasserV kündigt. 
 

 
 
 

Kostenerstattungsregelung zu den Ergänzenden Bestimmungen der NUWAB GmbH 
 

6.1  
Hausanschlusskosten entsprechend  (zu § 10 AVB WasserV) 

 
Pauschalpreise für die Herstellung  und Veränderungen von Hausanschlüssen 
Größe Hausanschluss DA 32 - 63 
 € 
Grundpreis 2785,00 
zuzüglich je Meter Mehrlänge:  
Herstellung ohne Eigenleistung: Das 
Grundstück des Kunden muss unbefestigt 
sein, frei von Wurzelwerk und 
Schuttablagerungen 

40,00 

Herstellung mit Eigenleistung: Herstellen 
und Schließen des Baugrabens auf dem 
Grundstück durch den Kunden 

9,00 

 
Für Grundwasserabsenkungen und aufwendige verkehrsrechtliche Anordnungen (wie 
Ampelanlagen) werden die tatsächlichen Kosten weiterberechnet. Hausanschlüsse >DA 63 und alle  
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Hausanschlüsse, die im Zusammenhang von Straßen- und Tiefbauarbeiten im Bereich des 
Grundstückes hergestellt werden, werden nach tatsächlichem Aufwand berechnet. 
 

9. 
Inbetriebsetzung der Kundenanlage (zu §13 AVB WasserV) 

 
Größe Hausanschluss DA 32 - 63 
 € 
Grundpreis 385,00 
zuzüglich je Meter:  
Herstellung ohne Eigenleistung: Das 
Grundstück des Kunden muss unbefestigt 
sein, frei von Wurzelwerk und 
Schuttablagerungen 

40,00 

Herstellung mit Eigenleistung: Herstellen 
und Schließen des Baugrabens auf dem 
Grundstück durch den Kunden 

9,00 

 
10. 

Betrieb, Erweiterung und Änderung von Kundenanlagen (zu §15 AVB WasserV) 
 

 
Nebenzähler: 65,00 € 

 
 

13.1. 
Kosten für Auswechslung beschädigter Wasserzähler (zu § 18 AVB WasserV) 

 
Beschädigte Wasserzähler - Größe € 
Qn 1,5 bis Qn 6 56,60 
Qn 10 bis DN 100 (Qn 60) 102,00 
> DN 100 nach tatsächlichen Aufwand  
Es werden die Bearbeitungskosten sowie die Beschaffungskosten des Wasserzählers incl. 
Eichung zuzüglich  in Rechnung gestellt. 

 
13.2. 

Winterausbau Wasserzähler (zu § 18 AVB WasserV) 
 

 
Winterausbau:  38,00 € 

 
 

16.1. 
Kosten für Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung bei Zahlungsverzug (zu §33 

AVB WasserV) 
 

Hausanschlussgröße bis DN 50 (Qn 15) > DN 50 (> Qn25) 
 49,00 € 98,00 € 
zzgl.  Monteurstunde (0,25 min) und Nebenkosten   
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18. 

Hausanschlüsse zeitweise außer Betrieb (zu §§ 32, 33 AVB WasserV) 
 

Hausanschlussgröße bis DN 50 (Qn 15) > DN 50 (> Qn25) 
                                                      104,00 € 153,00 € 

 
Zu den Entgelten, die der Kunde nach  den ergänzenden Bestimmungen zu zahlen hat, tritt die 
Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich bestimmten Höhe hinzu. 
 

 
 
 

Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 39/2015 „Kolzenburg Kirchsteig“ 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde hat in öffentlicher Sitzung am 12.04.2016 
beschlossen, den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 39/2015 „Kolzenburg Kirchsteig“ einschließlich 
seiner Begründung für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes besteht aus dem Flurstück der Gemarkung Kolzenburg, 
Flur 2, Flurstücksnummer 127 sowie Teilflächen der Flurstücke 126 und 128/2. Die genaue Lage 
des Geltungsbereichs ist dem Kartenausschnitt auf Seite 16 zu entnehmen. 
 
Ziele des Bebauungsplanes sind die Sicherung einer nachhaltigen Nutzung für erhaltenswerte 
Bausubstanz und die Erweiterung des touristischen Angebots entlang der Flaeming-Skate durch die 
Schaffung zusätzlicher Übernachtungsmöglichkeiten (in Form von Ferienwohnungen) für die 
Besucher der Flaeming-Skate als Abrundung des Angebots, das bislang hauptsächlich aus Hotel 
und Pension besteht. 
 
Die Planunterlagen zum Bebauungsplan Nr. 39/2015 „Kolzenburg Kirchsteig“ liegen in der Zeit vom 
02.05.2016 bis zum 03.06.2016 bei der 
 

Stadtverwaltung Luckenwalde 
Stadtplanungsamt 

Markt 10 in 14943 Luckenwalde 
 

zu folgenden Zeiten zur Einsicht bereit: 
 
Montag bis Mittwoch:  8:30 Uhr – 12:00 Uhr, 13:00 Uhr – 15:00 Uhr 
Donnerstag:   8:30 Uhr – 12:00 Uhr, 13:00 Uhr – 18:00 Uhr 
Freitag:   8:30 Uhr – 12:00 Uhr 
 
Während dieser Frist können beim Stadtplanungsamt Anregungen schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgetragen werden. Schriftlich vorgebrachte Anregungen sollten die volle Anschrift des Verfassers 
und gegebenenfalls auch die Bezeichnung der betroffenen Grundstücke bzw. Gebäude enthalten. 
Verspätet abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben. 
Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen 
geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder nur verspätet 
geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Für den Bebauungsplan wurde eine Umweltprüfung durchgeführt. Neben dem Entwurf des 
Bebauungsplanes liegen folgende umweltrelevante Informationen öffentlich aus: 
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Umweltbericht (Punkt III der Begründung zum Bebauungsplan) 
 
Um die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 (sog. Schutzgüter) und § 1a BauGB 
ermitteln, beschreiben und bewerten zu können, wird im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung 
eine Umweltprüfung durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Prüfung werden im Umweltbericht 
dargestellt, der einen gesonderten Teil der Bebauungsplanbegründung bildet. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung sind folgende wesentliche umweltrelevante Stellungnahmen 
eingegangen: 
 
Urheber Zusammenfassung der Stellungnahme 
Landkreis Teltow-Fläming, Luckenwalde Naturschutz: 

Ein Teilbereich des Geltungsbereichs 
befindet sich innerhalb des 
Landschaftsschutzgebietes (LSG) „Baruther-
Luckenwalder Heide“. Schutzzweck des 
Gebietes ist u. a. die Bewahrung des 
Landschaftsraumes vor Zersiedelung und 
weiterer Zerschneidung durch Verkehrswege 
(§ LSG VO). 
 
Vorliegend sind die Belange des besonderen 
Artenschutzes zu berücksichtigen. 
Bei der späteren Umsetzung des 
Bebauungsplans sind die artenschutz-
rechtlichen Schädigungs- und Störungs-
verbote für alle europarechtlich geschützten 
Tier- und Pflanzenarten (Arten des Anhang 
IV der FFH-Richtlinie sowie die 
europäischen Vogelarten) gem. § 44 Abs. 1 
i.V. m. Abs. 5 BNatSchG einzuhalten. 
Konflikte und ein daraus ableitbarer 
Untersuchungsbedarf im Bebauungsplan-
verfahren werden hier momentan nicht 
gesehen. Im Ergebnis einer Vorortbegehung 
durch die UNB fanden sich keine Anzeichen 
für geschützte Nist- und Lebensstätten 
(Gebäudebrüter, Fledermäuse). Da bis zur 
Baurealisierung mitunter lange Zeiträume 
verstreichen und eine Besiedlung durch 
Gebäudebrüter und Fledermäuse generell 
nicht auszuschließen ist, wird empfohlen, in 
den Bebauungsplanunterlagen eine Arten-
schutzkontrolle vor Beginn der eigentlichen 
Baumaßnahmen als Vermeidungs-
maßnahme unter den Hinweisen 
aufzunehmen. 

 
Für die Schutzgüter ergeben sich gemäß der Umweltprüfung zusammengefasst folgende 
wesentliche Auswirkungen durch das Planvorhaben: 
 
Schutzgut Mensch 
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Baubedingte Beeinträchtigungen bestehen für den Menschen während der Bauphase. Es sind 
erhöhte Lärmbelästigungen durch Baustellenfahrzeuge zu verzeichnen, die der Umgebung 
vorübergehend stören. Da allerdings das geplante Bauvorhaben nicht weiter von Wohn- und 
Wohnumfeldfunktionen umgeben ist, ist während der Bauphase keine Beeinträchtigung zu erwarten. 
 
Schutzgut Boden 
Baubedingte Beeinträchtigungen entstehen durch Baumaschinen und Baustelleneinrichtungen. 
Anlagenbedingt wird der Boden stellenweise versiegelt. 
 
Schutzgut Wasser 
Anlagenbedingte Beeinträchtigungen entstehen durch die Neuversiegelung. Dadurch kommt es zu 
einer Reduzierung versickerungsfähiger Oberflächen und damit zu einer Verminderung der 
Grundwasserneubildung. Aufgrund der geringen Versiegelung ist die Beeinträchtigung unerheblich. 
 
Schutzgut Luft / Klima 
Beeinträchtigung durch Schadstoffemissionen von Baumaschinen während der Bauzeit. 
 
Schutzgut Arten und Biotope 
Biotope 
Im Wesentlichen bereitet der Bebauungspllan Eingriffe in die Biotope „sonstige einjährige 
Ruderalfluren“ (03239) und „Einzel- und Reihenhausbebauung mit Ziergärten“ (12261) vor. Die 
bereits bebauten und anthropogen vorgeprägten Flächen (12261) stellen aufgrund ihrer 
Artenausstattung Biotope mit geringer Wertigkeit dar, deren Verlust nicht erheblich ist und daher 
nicht in der E/A-Bilanzierung berücksichtigt wird. Innerhalb des Baufensters befindet sich als 
ausgleichsrelevantes Biotop „sonstige einjährige Ruderalfluren“ (03239) mit einer mittleren 
Biotopwertigkeit. Da die Erschließung und die Bautätigkeit über den vorhandenen Weg erfolgen 
wird, ist davon auszugehen, dass keine weiteren wertvollen Biotope durch die Planung in Anspruch 
genommen werden. 
 
Arten 
Aus der Biotopkartierung und der Auswertung relevanter Informationen (insbesondere 
Landschaftsrahmenplan) ergaben sich keine Anhaltspunkte für eine vertiefende Betrachtung des 
besonderen Artenschutzes im Rahmen der Bauleitplanung. 
 
Schutzgut Landschaftsbild und Erholungswert 
Es entstehen baubedingte Beeinträchtigungen die jedoch räumlich und zeitlich begrenzt sind. Die 
Beeinträchtigung ist unerheblich. 
 
Kultur- und sonstige Sachgüter 
Es sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 
Der Umweltbericht enthält Angaben zu Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen sowie zur Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Durchführung bzw. Nichtdurchführung der Planung. Eine allgemein verständliche 
Zusammenfassung bildet den Abschluss des Umweltberichts (Punkt III Nr. 14 der Begründung zum 
Umweltbericht). 
 
Luckenwalde, den 18.04.2016 
 
Herzog-von der Heide 
Bürgermeisterin 
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Herausgeber: Stadt Luckenwalde, Die Bürgermeisterin, Markt 10, 14943 Luckenwalde 
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	Amtsblatt 
	Inhaltsverzeichnis

